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Drucksache 15 / 128 S
20. 04. 00

Mitteilung des Senats vom 18. April 2000

Haushaltsgesetze und Haushaltspläne der Freien Hansestadt Bremen (Stadtge-
meinde) für die Haushaltsjahre 2000 und 2001

Der  Senat  hat  der  Stadtbürgerschaft  mit  Mitteilung  vom  7.  März  2000 (Drs.
15/110 S) die Entwürfe der Haushaltsgesetze und der Haushaltspläne (Stadtge-
meinde) für die Jahre 2000 und 2001 überreicht.

Dabei wurde darauf hingewiesen, dass für folgende Probleme noch eine Klärung
durch den Senat herbeizuführen ist, über die die Stadtbürgerschaft rechtzeitig vor
den Beratungen des Haushalts- und Finanzausschusses informiert werden wird:

a) Entscheidung über die Einführung einer Straßenreinigungsgebühr bzw. die
Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B,

b) Auflösung der Minderausgaben im Kulturhaushalt (2000: 9,4 Mio. DM; 2001:
11,2 Mio. DM),

c) Personalentwicklungskonzepte für die Bereiche

– Polizei,

– Justizvollzug,

– Kindertagesheime,

d) Mittelbereitstellung für den Ökofonds in der Investitionsplanung des WAP,

e) Konsequenzen aus den Ergebnissen des Vermittlungsausschusses vom 15. De-
zember 1999 zu den zustimmungsbedürftigen Gesetzentwürfen des Bundes.

Der Senat hat in seiner Sitzung am 18. April 2000 über die genannten Punkte be-
raten und unterbreitet der Stadtbürgerschaft folgende Lösungsvorschläge:

Zu a) (Straßenreinigungsgebühr/Grundsteuer B)

Der Senat hat den Senator für Bau und Umwelt, den Senator für Finanzen
und die Senatskanzlei gebeten, die unterschiedlichen Möglichkeiten und
rechtlichen Gestaltungen für die Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr,
einer entsprechenden Abgabe Grundsteuer B oder eine andere Abgabe mit
dem Ziel der Einführung zum 1. Januar 2001 bis zum 30. Mai 2000 zu prüfen
und zu konkretisieren.

Der vorgelegte Produktplan Bau enthält wegen der in den bisherigen Bera-
tungen offengebliebenen Frage in 2000 eine globale Minderausgabe i. H.
von 14 Mio. DM und in 2001 eine globale Mehreinnahme in Höhe von eben-
falls 14 Mio. DM.

Deshalb ist die Minderausgabe im Produktplan Bau in Höhe von 14 Mio.
DM im Jahre 2000 im Rahmen des Ausgleichskonzeptes aufzulösen.

Unmittelbare Auswirkungen ergeben sich nur für den Stadthaushalt.

Der Senatsbeschluss ist als Anlage 1 beigefügt.



— 2 —

Zu b) (Auflösung der Minderausgabe im Kulturhaushalt)

Der Senat hat die Erfordernisse der Kulturentwicklungsplanung vor dem
Hintergrund der Erreichung des Sanierungszieles intensiv beraten. Er schlägt
bei deutlicher Begrenzung der Ansätze in den Planungsjahren vor dem Hin-
tergrund der Erreichung des Sanierungszieles eine Aufstockung um eine
Umbaufinanzierung in Höhe von jeweils 9,5 Mio. DM (2000 und 2001) vor.

Die erforderlichen Maßnahmen zur mittelfristigen Zielerreichung werden
Bestandteil eines Kulturentwicklungsplanes sein, den der Senat bis Ende
des Jahres vorlegen wird.

Die mit der Aufstockung der Anschläge in den Jahren 2000/2001 erforderli-
chen haushaltsmäßigen Veränderungen berühren nach Darstellung des Res-
sorts Kultureinrichtungen/-förderungen des Landeshaushaltes nicht. Sie be-
ziehen sich ausschließlich auf Finanzierungen des Stadthaushaltes.

Der Senatsbeschluss ist als Anlage 2 beigefügt.

Zu c) (Personalentwicklungskonzepte)

Der Senat hat aufgrund der von den Ressorts vorgelegten Personalentwick-
lungskonzepte für den Justizvollzug, die Kindertagesheime und die Polizei
am 1. Februar 2000 die in der Anlage 3 a auszugsweise dargestellten Be-
schlüsse gefasst. Die mit Beschluss vom 1. Februar 2000 festgelegte Sperre
für Personalmittel in den Bereichen Polizei, Justizvollzug und Kindertages-
heime hat der Senat am 18. April 2000 aufgehoben und die Haushaltsent-
würfe 2000/2001 mit der Maßgabe für endgültig erklärt, dass diese Berei-
che die für 2000 und 2001 enthaltenen Einsparungen (u. a. für Tariffolge-
effekte) und die in den Beschlüssen zu den Personalkonzepten enthaltenen
Umbau- und Sparvorgaben vollziehen. Ferner ist in Anlage 3 b der vom Se-
nat am 18. April 2000 für den Polizeibereich gefasste Beschluss beigefügt.

Zu d) (Ökofonds im WAP)

Die Mittelausstattung für den Ökologiefonds soll ergänzend zu den Haus-
haltsanschlägen um 3,45 Mio. DM in 2000 und 2,03 Mio. DM in 2001 zur
Durchführung weiterer Förderprogramme projektbezogen erweitert werden.

Der Senatsbeschluss ist als Anlage 4 beigefügt.

Zu e) (Ergebnisse des Vermittlungsausschusses)

Die zunächst zentral aus Bundessicht eingeschätzten Auswirkungen der Er-
gebnisse des Vermittlungsausschusses vom 15. Dezember 1999 für den nicht-
steuerlichen Bereich sind von den Fachressorts vor dem Hintergrund der
Annahmen und Mengengerüste für die Bildung der Haushaltsanschläge
2000/2001 intensiv geprüft worden. Danach ist mit folgenden Ergebnissen
gegenüber den vorliegenden Haushaltsentwürfen zu rechnen:

2000 2001
in TDM

• Wohngeld

– Tabellenwohngeld - 2.500 - 12.050

– pauschaliertes Wohngeld - 1.390 - -

– Personalmehrbedarf        -*)          -*)

• Sozialbereich     (7,5)       (5,1)

Zusammen   3.890   12.050

*) Die im Zusammenhang mit den Ergebnissen des Vermittlungsausschusses zum Wohn-
geld entstehenden Personalmehrbedarfe 2000/2001 werden durch die Zuweisung von
zentral bei den Allgemeinen Bewilligungen im Produktplan Finanzen finanzierten Nach-
wuchskräften gedeckt, so dass vorerst keine Haushaltsmehrbelastungen entstehen.

Die in Klammern gesetzten Zahlen für den Sozialbereich sind nicht mitge-
rechnet; sie sollen im Rahmen des Haushaltsvolumens aufgefangen wer-
den. Die Realisierung wird im Rahmen des Beobachtungssystemes „Sozial-
leistungen“ verfolgt.
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Für die verbleibenden Beträge von 3.890.000 DM (2000) bzw. 12.050.000
DM (2001) schlägt der Senat eine entsprechende Anschlagserhöhung vor.

Soweit bezüglich der fachlichen Einzelheiten zu den Beschlüssen des Ver-
mittlungsausschusses noch Informationsbedarf besteht, kann dies im Rah-
men der Beratungen des Haushalts- und Finanzausschusses geschehen.

Zusammenfassung der finanziellen Auswirkungen/Finanzierung

Die Vorschläge des Senats zu den Problempunkten a) bis e) stellen sich
zusammengefasst wie folgt dar:

2000 TDM 2001 TDM

Anzuerkennender Bedarf

a) Ausgleich Minderausgabe Bau - 14.000          —

b) Kulturhaushalt -   9.500 -   9.500

c) Personalentwicklungskonzepte          —          —

d) Ökofonds im WAP          —          —

e) Vermittlungsausschussergebnisse -   3.890 - 12.050

Bedarf insgesamt - 27.390 - 21.550

Finanzierung

a) Auflösung des Reservebetrages
im Haushaltsentwurf + 13.400 + 13.600

b) Zusätzliche Vermögensveräußerungen
(zur Vermeidung einer Erhöhung der
Kreditaufnahme) + 13.950 +   7.950

verbleiben             0             0

Zur haushaltsmäßigen Umsetzung der Vorschläge wird der Senator für Fi-
nanzen dem Haushalts- und Finanzausschuss zu seinen Einzelberatungen
detaillierte haushaltsstellengerechte Vorschläge unterbreiten, die die Ver-
mögenspositionen beider Gebietskörperschaften berücksichtigen.

Die Auflösung der im Bauhaushalt veranschlagten globalen Mehreinnahme
in Höhe von 14 Mio. DM im Jahre 2001 wird entsprechend der noch zu
treffenden Entscheidung über die Einführung einer Straßenreinigungsgebühr
oder ähnlicher Abgaben bzw. die Anhebung der Grundsteuer B erfolgen.

Die in den mit Drs. 15/110 S übersandten Unterlagen noch fehlenden Wirt-
schaftspläne der Eigenbetriebe:

– Bremer Baubetrieb,

– Bremer Baudienstleistungen,

– Informations- und Datentechnik Bremen,

– Stadtbibliothek Bremen,

– Musikschule Bremen,

– Volkshochschule Bremen,

– Focke-Museum,

– Übersee-Museum,

sind in den Anlagen 5 a) bis 5 h) beigefügt.

Die mit der vorstehenden Drucksache angekündigte Übersicht über Kapi-
tal- und Zwischenfinanzierungen ist als Anlage 9 Bestandteil des Anlagen-
bandes zum Finanzplan 1999 bis 2005.
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ANLAGE 1
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ANLAGE 2
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ANLAGE 3 a
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ANLAGE 3 b
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ANLAGE 4



— 15 —

ANLAGE 5 a
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ANLAGE 5 b
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ANLAGE 5 c
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ANLAGE 5 d
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ANLAGE 5 e
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ANLAGE 5 f
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ANLAGE 5 g
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ANLAGE 5 h
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